
STADT
MEININGEN

Satzung
über die Erhebung einer Steuer auf Spielapparate und auf das Spielen um Geld oder Sach-

werte im Gebiet der Stadt Meiningen (Spielapparatesteuersatzung)
vom 11.12.2023

Aufgrund der §§ 2, 18, 19, 21 und 54 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thür-
KO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41) zuletzt geändert
durch das Gesetz vom 24. März 2023 (GVBl. S. 127) sowie der §§ 1, 2, 5, 17 und 18 des Thü-
ringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.

September 2000 (GVBl. S. 301) zuletzt geändert durch das Gesetz vom 10. Oktober 2019
(GVBl. S. 396), hat der Stadtrat der Stadt Meiningen in der Sitzung am 05.12.2023 die fol-
gende Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Spielapparate und auf das Spielen um
Geld oder Sachwerte im Gebiet der Stadt Meiningen beschlossen:

§1
Steuererhebung

Die Stadt Meiningen erhebt eine Steuer auf Spielapparate und auf das Spielen um Geld oder
Sachwerte als örtliche Aufwandsteuer nach Maßgabe des in § 2 aufgeführten Besteuerungs-
tatbestandes.

52
Steuergegenstand, Besteuerungstatbestand

Gegenstand der Steuer ist der Aufwand für die Benutzung von Spiel- und Geschicklichkeits-
apparaten, soweit sie öffentlich zugänglich sind. Als öffentlich zugänglich gelten auch Orte,
die nur gegen Entgelt gleich welcher Art oder nur von einem bestimmten Personenkreis (z.B.
Vereinsmitgliedern) bzw. nur in eingegrenzten Zeiten betreten werden dürfen. Sportgeräte
wie z.B. Billard, Darts und Tischfußball sowie Musikautomaten unterliegen nicht der Spielap-
paratesteuer.

53
Bemessungsgrundlagen

(1) Bemessungsgrundlage bei Spielapparaten mit manipulationssicherem Zählwerk ist die
elektronisch gezählte Bruttokasse (zuzüglich Röhrenentnahme, abzüglich Röhrenauffül-
lung, Falschgeld und Fehlgeld). Das negative Einspielergebnis eines Apparates im Kalen-
dermonat wird mit dem Wert 0,00 Euro angesetzt.

(2) Als manipulationssichere Apparate sind all jene Geräte zu betrachten, bei denen eine
fortlaufende und lückenlose Ermittlung von Daten, die zur Ermittlung der umsatzsteuer-
lichen Bemessungsgrundlage nötig sind, durch manipulationssichere Software gewähr-
leistet wird.



(3) Verfügt ein Apparat über mehrere Spieleinrichtungen, so gilt jede dieser Einrichtungen
als ein Apparat. Apparate mit mehr als einer Spieleinrichtung sind solche, an denen

gleichzeitig zwei oder mehr Spielvorgänge ausgelöst werden können.

84
Steuersätze

(1) Die Steuer beträgt je Apparat und in jedem Kalendermonat

a) für Apparate mit und ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen, Gaststätten und

sonstigen Aufstellungsorten
10 v.H. der Bruttokasse

b) für Apparate, mit denen sexuelle Handlungen oder Gewalttätigkeiten dargestellt
werden oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegen-
stand haben

30 v.H. der Bruttokasse

(2) Tritt im Laufe eines Kalendermonats an die Stelle eines Apparates ein gleichartiger Appa-
rat, so erfolgt eine Teilabrechnung des alten und des neuen Apparates für diesen Kalen-
dermonat.

85
Steuerschuldner

(1) Steuerschuldner ist der Veranstalter, wobei der Halter (Eigentümer bzw. derjenige, dem
der Apparat vom Eigentümer zur Nutzung überlassen ist) als Veranstalter gilt.

(2) Neben dem Veranstalter bzw. Halter haftet auch derjenige für die Steuerschuld, dem
aufgrund ordnungsrechtlicher Vorschriften die Spielhallen- bzw. oder Aufstellungser-
laubnis erteilt wurde.

(3) Personen, die nebeneinander die Steuer schulden oder für sie haften, sind Gesamt-
schuldner im Sinne der Abgabenordnung (AO). Welcher als Gesamtschuldner zur Zahlung
der gesamten Vergnügungssteuerforderung herangezogen wird, liegt im pflichtgemäßen
Ermessen der Stadt Meiningen.

56
Anzeigepflicht

Der Veranstalter ist verpflichtet, das Aufstellen von Apparaten, ihre Entfernung sowie jede
Veränderung an einem Aufstellungsort schriftlich unter Angabe des Aufstellungsortes, der
Art des Gerätes, des Zeitpunktes der Aufstellung bzw. Entfernung, des Namens und der An-
schrift des Aufstellers innerhalb von zwei Wochen der Stadt Meiningen mitzuteilen. Bei ver-
späteter Anzeige der Beendigung der Aufstellung gilt der Tag des Eingangs der Anzeige als



Tag der Beendigung, es sei denn, der Steuerschuldner kann die frühere Beendigung nach-

weisen. Der Steuerschuldner hat alle Unterlagen, aus denen die Bemessungsgrundlagen her-

vorgehen, entsprechend den Bestimmungen der Abgabenordung aufzubewahren.

§7
Entstehung, Festsetzung und Falligkeit

(1) Die Steuerschuld entsteht mit der Verwirklichung des Besteuerungstatbestandes.

(2) Spielapparate gelten als in Betrieb genommen, wenn sie augenscheinlich einsatzfahig
sind. Wird ein derartiges Spielgerät nicht eingesetzt (z.B. bei Defekt), so ist es abzude-
cken und entsprechend zu kennzeichnen.

(3) Der Steuerschuldner ist verpflichtet, die Steuer selbst zu errechnen. Bis zum
15. Tage nach Ablauf eines Kalendervierteljahres ist dem Geschäftsbereich Finanzen der

Stadtverwaltung Meiningen eine Steuererklärung nach amtlich vorgeschriebenem Vor-
druck einzureichen und die errechnete Steuer an die Stadtkasse zu entrichten. Negative
Einspielergebnisse innerhalb eines Kalendermonats sind mit 0,00 Euro anzusetzen. Die
unbeanstandete Entgegennahme der Steueranmeldung gilt als Steuerfestsetzung.

(4) Ein Steuerbescheid ist nur dann zu erteilen, wenn der Steuerpflichtige eine Steuererklä-
rung nicht bzw. nicht vollständig abgibt oder die Steuerschuld abweichend von der Erklä-

rung festzusetzen ist. Die Steuer kann ggf. durch Schätzung und mit Verspätungszuschlä-
gen festgesetzt werden und ist einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheides fäl-
lig.

(5) Bei der Besteuerung nach der Bruttokasse sind den Steueranmeldungen nach Abs. 3

Zählwerk-Ausdrucke für den jeweiligen Besteuerungszeitraum beizufügen, die als Anga-
ben mindestens Aufstellort, Gerätename, -typ und -nummer, die fortlaufende Nummer
des Zählwerkausdruckes, die Spieleinsätze, die ausgezahlten Gewinne, die Veränderung
der Röhreninhalte und den Kasseninhalt (Bruttokasse) enthalten müssen.
Für den Folgemonat ist lückenlos an den Auslesezeitpunkt (Tag und Uhrzeit des Aus-
drucks) des Auslesetages des Vormonats anzuschließen. Alle durch die Spielgeräte er-
zeugbaren oder von diesen vorgenommenen Aufzeichnungen, die zur Erhebung und
Festsetzung der Steuer notwendig sind, sind aufbewahrungspflichtige Unterlagen im Sin-
ne der Abgabenordnung.

(6) Unter Berücksichtigung der vorstehenden Bestimmungen geänderte Steuererklärungen
für die einzelnen Besteuerungszeiträume der Vergangenheit sind unter Beifügung ent-
sprechender Belege bis spätestens zu dem von der Stadt Meiningen festzusetzenden
Termin einzureichen.

(7) Wurden im Satzungsgebiet mehrere Spielapparate betrieben, so kann die Besteuerung
nach der Bruttokasse für vergangene Besteuerungszeiträume nur für alle Spielapparate
einheitlich mit Bindungswirkung für jeweils ein Kalenderjahr verlangt werden.

(8) Die Spielapparatesteuer, die für zurückliegende Zeiträume festgesetzt wird, ist innerhalb
eines Monats nach Bekanntgabe des Steuerbescheides fällig.



(9) Die Besteuerung nach der Bruttokasse ist nur dann zulässig, wenn der Kasseninhalt für
alle von einem Automatenaufsteller im Satzungsgebiet betriebenen Spielapparate mani-

pulations- und revisionssicher festgestellt und nachgewiesen werden kann.

88
Steueraufsicht und Prüfungsvorschriften

MitarbeiterInnen des Geschäftsbereiches Finanzen der Stadtverwaltung Meiningen sind be-

rechtigt, während der üblichen Geschäfts- und Arbeitszeiten zur Nachprüfung der Steuerer-

klärungen und zur Feststellung von Steuertatbeständen die Veranstaltungsräume zu betre-
ten, Geschäftsunterlagen einzusehen und die Vorlage aktueller Zählwerkausdrucke zu ver-

langen.

59
Zuwiderhandlungen

(1) Gemäß § 16 ThürKAG wird wegen Abgabehinterziehung mit Freiheitsstrafe bis zu zwei
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wer

1. der Stadt Meiningen gegenüber über Tatsachen, die für die Erhebung oder Bemessung
von Abgaben erheblich sind, unrichtige oder unvollständige Angaben macht,

2. die Stadt Meiningen pflichtwidrig über abgaberechtlich-erhebliche Tatsachen in Un-
kenntnis lässt, und dadurch Abgaben verkürzt oder für sich oder einen anderen nicht ge-
rechtfertigte Abgabevorteile erlangt. $ 370 Abs. 4, §§ 371 und 376 der Abgabenordnung
in der jeweils geltenden Fassung sind entsprechend anzuwenden. Der Versuch ist straf-
bar.

(2) Ordnungswidrig handelt gemäß § 17 ThürKAG und kann mit Geldbuße bis zu
10.000 Euro belegt werden, wer als Abgabepflichtiger oder bei Wahrnehmung der Ange-
legenheiten eines Abgabepflichtigen eine der in Absatz 1 bezeichneten Taten leichtfertig
begeht (leichtfertige Abgabeverkürzung). § 370 Abs. 4 und § 378 Abs. 3 de Abgabenord-
nung in der jeweils geltenden Fassung sind entsprechend anzuwenden.

(3) Ordnungswidrig handelt gemäß $ 18 ThürKAG auch und kann mit Geldbuße bis zu
5.000 Euro belegt werden, wenn die Handlung nicht nach Absatz 2 geahndet werden
kann, wer vorsätzlich oder leichtfertig

1. Belege ausstellt, die in tatsächlicher Hinsicht unrichtig sind oder

2. den Vorschriften zur Sicherung oder Erleichterung der Abgabenerhebung, insbeson-
dere zur Anmeldung und Anzeige von Tatsachen, zur Führung von Aufzeichnungen
oder Nachweisen, zur Kennzeichnung oder Vorlegung von Gegenständen oder zur Er-
hebung und Abführung von Abgaben zuwiderhandelt

und es dadurch ermöglicht, eine Abgabe zu verkürzen oder nicht gerechtfertigte Abga-
bevorteile zu erlangen (Abgabegefährdung).



§ 10
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt zum 01.01.2024 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Vergnügungssteuersatzung vom 13.11.2000 außer Kraft.

Meiningen, den 11.12.2023
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